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Innerhalb des Geltungsbereichs werden die textlichen Festsetzungen des Be-

bauungsplanes „Am Moosgraben“ rechtskräftig in seiner 14. Änderung (Fas-

sung vom 06.04.2017) durch diese 15. Änderung ergänzt. Die Planzeichnung 

bleibt unverändert. Die Änderung beschränkt sich auf Festsetzung 3.1 (Maß 

der baulichen Nutzung). Alle übrigen Festsetzungen gelten unverändert fort. 

A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

3  Maß der baulichen Nutzung 

3.1  0,15 höchstzulässige Grundflächenzahl, z.B. GRZ 0,15. 

Die höchstzulässige Grundfläche darf durch Anlagen 

gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Gesamt-GRZ 

von 0,40 überschritten werden. 

 

 

 

 

Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 

2017. 

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis 

nicht geeignet. 

Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt ge-

eignet; keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der 

Vermessung sind etwaige Differenzen auszuglei-

chen. 

 

Planfertiger München, den ...................................................................  

   ..........................................................................................  

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 

München 

 

Gemeinde Utting, den  ........................................................................  

  ............................................................................ 

Bürgermeister 

Planzeichnung der 15. Änderung (1:1.000)

Gemeinde Utting
Bebauungsplan 
"Am Moosgraben" - 15. Änderung
   
Planungsverband
Äußerer 
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- Geschäftsstelle -
Az. 610-41/2-73            01.02.2018
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Verfahrensvermerke 

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 01.02.2018 die Änderung des Bebau-

ungsplans beschlossen.  

2. Der Öffentlichkeit wurde bis zum 09.03.2018 die Möglichkeit gegeben, sich 

über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 

der Planung zu informieren und sich zur Planung zu äußern 

3 Der betroffenen Öffentlichkeit wurden in der Zeit vom 07.04.2018 bis 

09.05.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans 

in der Fassung vom 01.02.2018 (gebilligt mit Beschluss des Gemeinderates 

vom 01.02.2018) gegeben. 

4 Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde in 

der Zeit vom 07.04.2018 bis 09.05.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme zum 

Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.02.2018 (gebilligt mit Be-

schluss des Gemeinderates vom 01.02.2018) gegeben. 

5. Die Gemeinde Utting hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 07.06.2018 

den Bebauungsplan in der Fassung vom 01.02.2018 gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB als Satzung beschlossen.  

  Utting, den …………………………. 

(Siegel)  …………………………. 

Bürgermeister 

6. Ausgefertigt 

  Utting, den …………………………. 

(Siegel)  …………………………. 

Bürgermeister 

7. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ………. gemäß § 10 

Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist 

damit in Kraft getreten. 

  Utting, den …………………………. 

(Siegel)  …………………………. 

Bürgermeister 
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